
Wie # Netze BW digitale Zählerumrüstung erzwingt 

14.01.25 Vorläufiger Kostenfestsetzungsbescheid,  

12.02.25 Kostenbescheid des Gerichtes, 17.02.25 Zinszuschlag   

Anm.: Warum der Rechtsanwalt eine Termingebühr erhebt, obwohl doch kein Gütetermin oder eine Hauptverhandlung erforderlich 

waren, ist für den verfahrensunkundigen Beklagten rätselhaft.  

 



12.02.25: Kostenbescheid des Verfahrens durch das Gericht  

Zusammenfassung:  

 Die Verfahrenskosten wurden vom Gericht am 12.02.25 auf 415,50 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5% über dem 

Basiszinssatz für die Zeit ab dem 14.01.25 festgesetzt.  

 Dem klagenden Anwalt wurde per Mail am 16.02.25 mitgeteilt, dass die Begleichung dieser Summe an seine Kanzlei am 

01.03.25 vorgenommen wird, sobald er die Höhe der Verzinsung mitgeteilt hat und auf dem Konto des Beklagten das monatliche 

Gesamteinkommen von 1011,59 € eingegangen ist. 

 

 



 



 



 



 

 

Um die genaue Summe der Zinsforderung zu erfahren, wurde diese Zinssumme per Mail am 16.02.25 vom klagenden 

Rechtsanwalt erfragt:  
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